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4010 Linz - telegraphische Postam'leisungen n • 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, "ITie folgt zu beant\'Torten: 

Zu 1: 

Die Zustellung von telegraphischen Postam,reisuneen beim Postamt 

ll010 Linz l}7urde Anfang 1975 so gere gel t, daß an Sonn- und Feier­

tagsnachmittagen der auszu~ahlende Betrag vom Eilzusteller auf 

de~ Zustellweg beim Postamt 4020 Linz behoben wird. Diese Sonder­

regelung wurde aus Rationalisierungsgründen getroffen und kam 

bisher nur in 6 Ff:nlen zum Tragen, "'lobei es nie Sch\'lierigkp.iten 

gab. 

Zu' dem mir aus deI' 'Eagespresse bekannten Besch'lt;erde fall, auf den 

sich Ihre Anfrage offenbar bezieht, kam es, weil der betreffende 

Zusteller, der seit April vorigen Jahres beim Postamt 4010 Linz 

Dienst vers ieh t, diese Regelung bedauerlichervleise nicht kannt e. 

Die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung hat 

sich beim Beschi'Terde führer ent sChuldigt und ihr Bedauern zum Aus­

druck gebracht. 

Zu 2: 

Den zum Gegenstande eingeholten Berichten stlmtlicher Direktionen 

zufolge sind die in Betracht kommenden Bediensteten der an Sams-
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tagen, Sonn- uJldFeiertae;en diensthabe!1den Postri.mtermi t den er­

forder1ichen Handverlägen ausgestattet. !3isher sind - vom gegen­

ständlichen Anlaßfall beim Postamt 4010 Linz abgesehen - bei der 

Auszahlung t~legraphischer PostaJli'leisungen an Samstagen, Sonn­

und Feiertagen Sch\'lierigkeiten nicht bekannt gellJorden. 
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